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Mehr Verantwortung beim Gebrauch 'VOD Luftgewehren 

Seit Jüngerer Zeit werden Luftgewehre in einigen (;eschüftcn ver
kauft. Es ist deshalb ratsam, ~irh mit der Anordnung über die 
Herstellung, den Vertdeb, den Besitz und die Verwendung von 
Luftdruekwaffcn mm 10. Februar '195? niihcr Hrtraut zu mad1en. 
Denn Luftgewehre sind keinPsfalls harmlose Spielzeuge. In Öster
reich wurden sie sogar einmal vor vielen Jahren vorübergehend 
als :h::ricgswaffc benutzt. 
Bei den üblirhen im (;ebraurh bcfinuli!·hcn \\'indbiirhscn wi,·d 
übu einen Hebel die bis zu 200 kg auf den Qnadrntzentimeler 
drückende I<'eder mit einem Zug gespannt. Die im Kolben 
befindliche Luft wird beim .\hzug der Fcrlu in den Lauf gestoßr-n. 
Das darin ~ilzcnde Geschoß oder ein Bolzen fliegt heraus und 
vermag kleine Tiere zu töten, '.\1aterial zu zerstören und dem 
Menschen empfindliche Verwundungen beizubringen, wenn nicht 
gar das Augenlicht zn rauben. 
Mm, -,,·ersuche nicht, die Gdahnn im Umgang mit Luftii:c,,·ehrcn 
zu vcrharmlo.,en, Ycrantwortungsfreudigkeit innerhalb der mensch
lichen Gesellschaft, auch dem Luftgewehr gegenüber. i~t weit 
besser, als das oherflächlid ,~ .\ htun ern~ter Einwände. 
Der (~es!'tzgcbcr hat nun dm-eh die angcfiihrtc Anordnung eine 
gute Grundlage geschaffen. von der Käufer und Verkiiufor \'On 
Luftgewehren auszugehen haben. 
Herstellung, Vertrieb und Besitz sind nur im Rahmen der Be
stimmungen dieser Anordnung miiglich. Die Herstellung cle1· 
\\ affcn und der dazugchiirigen :\1unition ist außerdem nur in 
Verbindung mit einer ausdrücklichen Erlaubnis gestattet. Ober 
die Zulassung von Luftdruckwaffen, also auch über die Kaliber 
entscheidet das Ministerium des Innern. Eine Her.~tellung kann 
versagt, eingeschränkt oder zurückgenommen werden, wenn beim 
Gebrauch der Waffen Gefahren fiir die öffontliche Sicherheit 
odc,· Ordnung ent.~tehen künnr n. Luft<lr11rkwaffcn diirfrn nur 
einschlägige Handelsgeschäfte , erkaufen. In diesen Handels
geschäften ist ein \lachweisbuch über -,,·erkauft.': Luftdruckwaffen 
zu führen, in dem Name und Ansc·hrift des Käufers sowie 
Nummer und Marke de1· \\ 11Ifc eingetragen sind. An Personen 
unter 16 Jahl'en ist der Verkauf untersagt. Das Schießen mit 
Luftdruckwaffen ist gestattet, wenn eine Gefährdung der öffcnt
lirhm Sh·hcrheit und Ordnung nicht eintreten kann. lnncrhnlh 
ges1·hlo~senc1· Ort~chaftcn is t dm Schießen mit Luftdrnckwnffcn 
auf öffentlichen \'\ cgen und Plätzen, mit Ausnahme auf ge
nehmigten Schießständen, verboten. Bei Gefährdung der öffent
lichen Sicherheit oder Ordnung knrm die Luftdruckwaffe und 
die dazugehörigr Mu11it ion in polizeiliche Verwuhrnng genommen 
werden. 
Luftgewehre dürfen im allgemeinen nur in Schießhallen und 
Srhieß~tänden Yerwcndung finden. Tritt man damit aus dem 
Hame, kann nicht geschossen werden. Es ist al8o völlig unter
sagt, etwa im Walde an einem Baum eine Scheibe zu befestigen 
und zu \-ersuchen, einen Spiegelschuß anzubringen. Jn den 
mei&tcn Fällen wird das f:cschoß abirren und unter Umstfindrn 
Spaziergänger. Pilz- und ßcerensuchcr, Holzarbeiter u. a. ver
letzen. Dasselbe gilt auch für das .\11hringen t.lcr Scheiben in 
Schluchten, ausgekohlten Tagebauen, Sommerkegelbahnen. Stein
brüchen oder Höfen. Sobald d.ie Luftwnlfe als Jagdwnlfr ver
wendet wird, dürfen damit keinc~falls nicht gcschiitzte Tiere, 
wie Saatkrähe (in ihrer Brutkolonie geschützt), Rabenkrähe, 
Elster, Eichelhäher, Feld- und Haussperling erlegt werden .• \lle 
anderen Vogelarten stehen auf Grnnd der Anordnung zum 
Schutze der nichtjagdbm·en wildlebenden Vögel Yom 24. J uni 

1955 unter gesetzlichem Schutz. Obertretungen sind ~trafbar; 
Geringfügigkeit kann in keinem Falle als gegeben angenommen 
werden. 
\Vildlebende Tiere sind Volkseigentum. Außerdem sieht das 
Gesetz zur Uegelung des J11gdwesens vom 25. November 1953 im§ 15 
, or, daß die Jngd mit der Schußwaffe nicht auf umfriedeten 
(;rundstücken ausgeübt werden dad, auch nicht in einer Ent
fernung Yon weniger als 200 Meter von einer menschlichen 
Behausung oder nn Orten, an denen die Jagd die Ordnung und 
Sicherheit stört und da.~ Lehen von Menschen gefährdet (z.B. 
Spiel- und Sportplätze, Ausflngsziele, Verkehrsstraßen u. ä.). 
'\a<-h einer Mitteilung des Deutschen Amtes fiir Maß und 
(;ewicht wN·den jetzt iibcr die Bezirks-Eichämter Luftgewehre 
vom Kaliber 6,3 zugelassen. 
Die ."<aturschutzbeauftragten und deren unmittelbaren Mitarbeiter, 
die Mitgl ieder der Naturwacht, haben auf Grund des ~ 12 des 
(;rsctzes zm· Erhaltung und Pflege der heimntlirhen '\atur -,,·om 
4. August 1954 dafür zu sorgen, daß die Naturschutzanordnungen 
befolgt werden. 
Sie sind berechtigt - das sei auch im Zusammenhang mit den 
Luftgewehren gesagt - , 
u) Gmndstücke ohne Hück~icht auf Eigentums- und Besitz

, crhiiltni ,se zu betreten, soweit es zur Durchführung ihrer 
Aufgaben erforderlich ist. 

b) Personalien von Personen, die bei Zuwiderhandlungen gegen 
Naturschutzanordnungen 11ugetroffen werden, festzustellen; 

c) geschützte Pflanzen oder Teile von solchen, die in rechts
widriger \Veise von ihren natürlichen Standorten entfernt 
und geschützte Tiere, ,l ic von Unbefu_sten gefangen oder 
getötet wurden, an sich zu nehmen, wenn de,· Täter auf 
frischer Tat gestellt wird, 

d ) die zum Einfangen und Töten von 
nutzten Gcgcn,tiimlc sicherzustellen. 

gcschiitztcn Tieren be
(236) BN-z. 

Ein Ja dem Sommererlebnis dureh Zelten 
Am ?. Mni ersd1ien im Ge~etzblatt '.'l'r. 37, Teil I, l'im· .\n
ordnung über die Einri<'htung und Benutzung von Zeltplätzen, 
,,· anderquartieren und Behelfsheimen. Allen erholungssuchenden 
Menschen soll durch ein Zelten das Heimat- und '.liaturerleben in 
der freien Lundschaft noch stiirker als bisher l'rmöglil-ht werden. 
Bei der Auswahl geeigneter Zeltplätze sind die Organe der Forst
und \\' asserwirtschnft, des Gesundheitswesens, des Naturschutzes 
sowie dt~ Brandschutze~ zu beteiligen. Die Vorsitzenden der 1.e
mrinden und Stiid!e haben nach entsprechenden Bediirfnissen und 
üt·tliehen Möglichkeiten dir Einrichtung weiterer Zeltplätze zu 
"e,·anlassen. 
Soweit staatlirhe \'erw:.1]11111gsstcllen bisherige Zellpliitzc einge
rid,tet haben , bleiben dieselben in ihrer betreuenden Hand. 
:--.eueiurichtungen könr.en nur noch in Gemeinsamkeit mit dem 
zuständigen Rat ,·orgcnommen werden. Besonders wichtig ist, 
daß alle Zeltplätze mit den erfordcrlirhen sanitären, hygienischen 
und brandschutztcchnischcn Einrid1tungen zu versehen sind. 
Zu einem Zeltplatz gehört aber auch ein entsprechender Park:
platz, da ein Teil der Wanderer motorisiert ist. Im nächsten 
Juh.-zehnt wird die Motorisierung der Bevölkerung noch an
wachsen. Ans dieser Entwicklung heraus muß auch ein Park
platz in unmittelbarer l\'ähe oder in nicht weiter Entfernung 
davon in alle Anlagen eingefügt werden. 
Der Naturschutz hat bei der Anlage von Zelt- und Purkplätzen 
ein cmscheidendcs Wort mitzureden. Der § 14 des Gesetzes zur 
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'.Erhaltung und Pflege der heimatlichen Natur über die Stand
•ortogenehmigung bedingt ein Einschalten· der jeweils zuständigen 
Naturschutzverwaltung. Die Verwaltungen und die Naturschutz
beauftragten werden ausdrücklich auf das Erfordernis des Natur
sehutzgesetzes hingewie~en. 
IleHI mit, die Anordnung dem Natursl'hutzgesetz einzugliedern, 
damit Auseinandersetzungen und nachträgliche Berichtigungen im 
Landschaftsbild vermieden werden. Im Interesse der .Erhaltung 
einer schönen Landschaft und weitgehender Erholungsmöglil'h
keiten der Bevölkerung darf ein Sommererlebnis durch Zelten 
keine bürokratische Bremse erhalten. Frohe Fahrt! (239) BN-z. 

Steht dle■e Pffaoze oder jenes 'fler unter Scliutz? 
So oder ühulich !nuten häufig Fragen, die an die Naturschutz
beauftragten oder die Mitglieder der Naturwacht herangetragen 
werden. Selbst die Lclu-er werden mit diesen Fragen bei Schul
wanderungen oft bestürmt. 
Abc,· nur wenige Menschen können sie einwandfrei beantworten, 
geschweige das Aussehen einer be~timmten Pflanze, deren Blüten, 
Friid11,• oder gar ihre tieri~chen Begleiter (Insekten, Vögel u. n.) 
bcscht·eiben. Bei den Vögeln. Insekten, Säugern, Kriechtieren und 
Lurchen bleiben befriedigende Antworten zumeist aus. 
\Vir besitzen jedoch eine Reihe von klaren gesetzlichen Anord
nungen über Pflanzen und Tierr, die ledigli<-h die Arten nufzühlen. 
Kleinere notwendige :\chenhemerkungcn , eranschaulichen leider 
~cder die Gestalt noch die farblichen Reize der Schützlinge. 

Ocr Gcse t,1,rhrr setzt also vorau~, daß Pflanzen und Tiere, die 
gc~etzfühcn Schutz genießen, vom Farhmann und der ßc, ölkcrung 
als solrhc erkannt werden. 
Das k:inn aus vielerlei Gründen niemals der Fall sein. 
Trotz ausgezeichneter Bücher mi t gutem Bildwerk. trotz hervor
ragend gedruckter Zeitschriften mit kritiklos fotografierten oder 
gemalten Bildern, gelangen niese Abbildungen nicht immer vor 
die Augen jener Menschen, die Pflanzen und Tiere schützen 
sollen. Oft sind sie gerade nicht zur Hancl, wo sie sofort aufklären 
müßten. Naturschutzbesti1111nungrn sind ahc1· weit stärker als 
alle anderen Gesetze an die Schutzobjekte gebunden. Aus dieser 
Tatsache heraus, müßten von allen ge5chiitzten Pflanzen und 
Tieren Bildplakate geschaffen wc,·dcn, die sich jederzeit der Be
völkerung zur Srhau stellen und tlnr11 it zur Aufklärung voll
endet beitragen. 
Sie gehören in alle Schulen, in die Gemeindeämter, die Volks
polizeidiens tstellen, Bnhnhofswnrteriiunir, Jugendherbergen. in die 
Caststlitten innerhalb oder in unmittelbarer Nühe von Land
schafts- und Naturschutzgebieten. Die Schutzobjekte auf den 
P lakaten müßten original- und fnrbgetreu in einem natiirlichen 
Größenverhältnis untercinandet· hergestellt werden. Bei den 

fl anzen wären anch die J?rüchte oder die Samen mit abzubilden. 
Bei den Vögeln i,1 die Veranschaulichung von Männchen und 
Weibchen sowie eines Jungvogels notwendig, dn ihr unter
schiedliches Federkleid innerhalb ,kr gleichen Art dieses bedingt. 
Kriechtiere, Lurche sowie Insekten wären auch in den nrsehie
denen Farben ihres Vorkommens zur Darstellung zu bringen. 
Es versteht sich von selbst, daß der teehnischen Wiedergabe 
besondere Sorgfalt zu widmen ist. Holzfreie Papiere und lit hl
beständige Farben bei einer einwandfreien Gesamtlackierung 
nach dem Druck. würden der Haltbarkeit und dem Zweck wesent
lich dienen. 
Einige Kurorte haben erfreulicherweise Tafeln von geschützten 
Pflanzen und Tieren in Olfarbe malen lassen und an geeigneten 
Plätzen aufgestellt. \~'issensdurstigc Menschen umlagern diese 
Stellen tatsächlich ständig. - Verschiedene Verwaltungen haben 
sich insofern geholfen, indem sie den Fachbüchern geeignete 
Abbildungen entnommen und auf Tafeln geklebt haben. In 
Forstwir tschaftsbet rieben, Kulturheimen und Erholungsstätten ist 
so ähnlich verfahren worden. 
Aber erst die einwandfrei hergestellte P lakattafel wird dem 
Gesetz der dienstbare Freund wer den und allen Menschen guten 
Willens die seltenen nnd naturgcschützten Kostbarkeiten vor 
Augen führen, die in seiner Heimat noch vorhanden sind. 

(234) B~-z. 

Alle Adler l!ltehen unter Sdautz 
Von Zeit zu Zeit verirren sich in die Spalten der Zeitungen und 
Zeitschriften Nachrichten, daß Menschen von Adlern angefallen 
sein sollen. Wird die einzelne Gegebenheit überprüft, dann bleiben 
die Vorgfrngc weit hinter den Tnt~ächlichkeiten zurück. Sensa
tionen zerfallen unter der Wahrheit und der wissenschaftlichen 
Nüchternheit. 
Auf Grund der Anordnung zum Schutze der nichtjngdbat·en wild
lebenden Vögel vom 24. Juni 1955 sind alle Adler der Gattung 
Haliaei'tus (Seeadler), Pandion (Fischadler), Aquila (Steinadler, 
Kaiseradler, Raubadler, Seheiladler, Schreiadler) und Circaetus 
(Schlangenadler) als vorn Au~sterbcn hcdrohte Vogdarten völlig 
geschützt. Ausnahmen für den Abschuß oder den 11ang sowie das 
Entnehmen von Eiern aus dem Horst ist unter keinen Umständen 
gestattet. Selbst die. F.in- und -\.usfuhr dic~er geschützten Vögel 
ist nur mit Genehmigung der Zentralen '.'iaturschutzverwaltung 
edaubt. 
Von den genannten Adlern sind nur wenige in Deutschland Brut
,·ögrl. Am häufigsten i,t noch der größte unter ihnen, der See
ad ler, mit einer Flügelspanne bis etwa 2,40 Meter. Er jngt nur 
kleincl'e Säuger und Wasservögel, taucht aher auch gewandt nnch 
Fischen. Fast den gleichen Lebensraum bewohnt der weit kleim•rc 
Fischadler, der sich ausschließlich von Fischen ernährt. 
Hii<-hst selten fliegt der Steinadler in den deutschen Luftraum 
ein. l\orh , cltener kommt der Kaiseradler vor, wohl kaum der 
Ilanbadler. Seheiladler verirren sich auch nnr vereinzelt hierher. 
Dagegen is t der Schreiadler in wenigen 11üllcn als Brntvogel 
nachi:e>nie, en worden. Der Sthlangcnadler rültelt nach Bussardnrt 
und vermag , irh dadurch eher zu verraten. Sein eulenartiger und 
großer Kopf läßt mit anderen Adlern oder gar ßu~snrden keine 
Vcrwerhslung zu. 
Allr die,e Adler jagen nur kleinere Tiere. Sie greifen weder 
Kinde,· noch erwachsene Menschen an. Ihre Bedeutung im Haus
halt det· Natur ist in unseren Lcbens,·üumcn wegen ihres nur 
vereinzelten Vorkommens kaum spürhnr. Genau wie durch die 
kleineren Greifvögel werden in erster Linie kranke und ge
schwächte Beutetiere geschlagen, oder gar Aas oder \'i, ildbret
gescheide angenommen. 
Das Flugbild aller Adler ist au!~e1·ordentlirh eindl'Ucksvoll. Mäch
tigkeit, Kraft und Ausdauer im Flug sind allen diesen Vögeln 
eigen. Ihre Horste auf Bäumen oder von einzelnen Arten in 
Fehnischcn be~itzcn einen beträchtlichen Umfang. Sie werden 
oft jahrzelmtelang immct· wieder als Brntplntz benutzt. 
Die Adler in unseren Breiten sind ta tsächlich mm Aussterben 
bedroht. Wer dennorh auf Adler den Abzug,hahn krumm macht, 
zerstört ein '.'iuturdenkmal einmalige,· Art . Er belnstet sich bei 
jedem Schuß mit ungeheurct· Schuld. Das Gesetz wird diese 
schwere Straftat ohne Rücksicht auf die Person nur mit einer 
längeren Freiheitsentziehung sühnen. Entschuldigungen, daß die 
Vögel Menschen angegriffen hätten , stützen sich auf persönliche 
Vorstellungen und Märchen. 
Auch einige gezähmte, auf Freiflug abgerichtete Steinadler, 
Kaiseradler, Gänse- und Kuttengeicr können unter Umständen 
in Mitteldeutschland auftauchen. Sie sind als solche gekenn
zeichnet. 
Vor jedem Schuß auf Adler wird hiermit ausdrücklich gewarnt. 

(232) BN-z. 

Unt~rstfttzuna; durm londe11pftegerbclie Ma&nnhmen 
Langanhaltende Trockeuheit ist ein Feind aller Neuanpflanz
ungen, besonders den Laubhölzern gegenüber, die erst im Früh
jahr eingebracht werden konnten. Herbstpflanzungen, die in 
den Genuß der \Vinterfeuchte gelangten, halten die Notzeiten 
besser durch. Dennoch gibt es ein einfaches, im allgemeinen 
recht verläßliches Mittel, dem Vertrocknen vorzubeugen, zu
mindest den Verh1, t an Pflanzenmaterial einzuschränken. Durch 
vorsichtige flache Hackpflege und Ausjäten von Wildpflanzen 
innerhalb einer kleinen Baumscheibe wird die Pflanze zumei~t 
vor dem Vertrocknen gerettet. Die geringste Luftfeuchtigkeit 
dringt nunmehr besonders narhts in den Boden ein oder hält 
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besser Verbindung mit der natürlichen Bodenfeuchte von unten 
her. Auch ein noch so kurzer Platzregen oder gar nur Tau 
vermö.gen durch den lockeren Boden leichter die \Vurzeln zu 
erreichen. Die Beseitigung der Wildpflanzen innerhalb der Baum
scheibe scheidet obendrein die gleichfalls dürstenden Kon
kurrenten aus. Natürlich werden durch die Lockerung und damit 
Entlüftung des Bodens zugleich Wachstumskräfte erweckt, die die 
Lebensfähigkeit der Pflanzen ungemein steigern. Wo Winde den 
Boden auszutrocknen vermögen, können die ausgejäteten und 
schnell dörrenden Wildpflanzen nach der Lockerung des Bodens 
wieder den Wurzelhals leicht schließen helfen. 
Nadelbäume und Immergrüne werden fast ausschließlich im 
mittleren Frühjahr dem Boden übergeben, um den natürlichen 
Austrieb für das bessere Anwachsen auszunutzen. Die boden
pflegerischen Maßnahmen bei Trockenheit , ind etwa die gleichen 
wie für die Laubgehölze. 
Wenn bei größeren Anpflanzungen auf Halden, in Brüchen und 
Senken sowie auf Trockenhängen, die der Landschaftsgestaltung 
unterstehen, in dieser geschilderten \Veise verfnhren wird, dann 
ist auch in längeren Trockenperioden nur mit einem nm·mnlcn 
Ausfall von Pflanzmaterial zu rechnen. - Wertvolle kleinere 
Anpflanzungen müssen jedoch bewässert werden, nachdem zuvor 
die Baumscheiben von \Vildpflunzen befreit wurden. Ein norh
mnliges Hacken nach wenigen Togen unterstützt das Anwachsen 
und fördert den Jungtrieb. '.'.ur dadurch kann unersetzliches 
Pflanzgut im Interesse auch der Kosten erhalten und ein vo lies 
Wachstumsjnhr gewonnen werden. (235) ß;\-z. 

Fiichse, Dachse, Itlarder, llthse und Wlesel„wiederTlere" 

Am 31. Mai 1957 verlor die Anordnung zum Srhutze gegen die 
Tollwut vom 10. Januar 1957 iln·e Gültigkeit. Sie war für die 
Zeit vom 1. Januar bis 31. Mai 195, befristet. Keine hisheri!lll 
Anordnung hat in den Kreisen der Naturschützer, Tiersrhütze1·, 
Biologen, Forstleute und Erzieher eine so bewußte und unbe
wußte Ablehnung erfah1·en, als gel'nde jene. Alle hatten dagegen 
irgendwelche mehr oder weniger durchaus begründete Einwände 
vorzubringen. 
Vor allem war es die Begasung der Fuch~- und Dachsbauc mit 
Phosphorwasserstoffga, . nsere heutige Lebenseinstellung ist in 
Erinnerung an die traurige Vergangenheit jedem tötenden (;as 
gegenüber ablehnend. Auch ein Tier verdient als Gesrhöpf der 
Natur die gleiche Rücksicht, die wir Menschen nirht nur im 
li'ortschritt der Zeit, sondern als sclbstrnrstündlirh von nnset·en 
Mitmenschen verlangen. 
Wie leicht kann durch ei11 Verga~cn eines Biberbaues, dessen 
Bewohner als eine vom Aussterben bed1·ohte Tierart bcsonde1·cn 
ge,etzlichen Schulz genießt, der Anordnung im Irrtum gcniigt 
werden. Denn es ist gar nicht selten. daß der Fuchs den gleichen 
Lebensraum des Bibers besitzt. Zuweilen streicht auch der Dachs 
durch jene Gef1Ide. Im Jagdeifer und bei Zeitmangel der Ticr
vertilger wird erfahrungsgemäß nicht immer geprüft, ob in dem 
Bau des Bibers gerade einmul ein Futlis oder Dachs zu Besuch 
weilt. 
Haben nicht gerade Fuchs und Dachs als bedeutende Regulatoren 
des Gleichgewichtes der Natur eine besondere Aufgabe zu cr
füllen7 Ganz gewißl Ihre Beutetiere unter den Ratten und 

Mäusen dürften ebenfalls Träger des Tollwutvirus oder anderer 
Seuchenerreger sein. Wer soll sie nun vertilgen, wenn ihre 
natürlichen Feinde nicht mehr "·orhanden sind? Vermutlich sind 
auch andere Tiel'e als '1'1·äger des TollwutYirus da, die jene An
ordnung nicht anfziihlt. Noch nicht einmal die Wissenschaft 
kennt diese Tiere allesamt. 

Auch das Mauswiesel ist nach der Anordnung zum Schutze von 
nirhtjagdba.-cn Tieren mit Ausnahme der Vögel vom 15. Fe
bruar 1955 als eine vom Aussterben bed1·ohtc Tierart völlig ge
schützt. \Venn schon die Gattung nach der Anordnung zum 
Schutze gegen die Tollwut unter: die Bekämpfung des .,Raub
wildes" fällt, dnnn wäre eine Artbezeichnung unerläßlich gewesen. 
Die T~llwut, die zweifellos sehr ernst zu nehmen ist, kommt 
nirht so oft aus dem W alde. auch nicht so oft vom Felde. Sie 
wird durch vernachlässigte und streunende Hunde und Kntzen 
dorthin zumeist get..agcn. Ob auch die iibe1·all zu findenden und 
nach dem Gesetz unte1·sagten Müll- und Aschenplätze indirekte 
Herde dieser gleichen Gefahr sind, bleibt eine offene Frage. 
Alle \Vaffentriigcr, die Erlaubnis zum Abschnß in der freien 
\\ ildbahn besitzen, haben nunmehr nach dem Erlöschen der An
ordnung die Möglichkeit, die wirklichen Träger der Tollwut durch 
einen segensreichen Schuß zu erlösen. Das Ausmerzen eines ein
zigen kranken Tieres erschüttert keinesfalls das Gleichgewicht 
der '\atur. Eine Totalausmerzung kann aber in einer ganzen Land
schaft den Artentod der Restbestände einer Tierart herbeifüh1·en, 
und , ir unter Umständen nun erst recht in ihrer geschwiichten 
Form zum Obcl'tragen der Tollwut geeignet wc1·den lassen. Total
geräumte Landschaften werden auch keinesfalls so schnell wieder 
besiedelt, wie es im Interesse des Gleichgewichtes im Haushalt 
der Natur notwendig erscheint. 
Kindern, Lehrlingen und den jungen Menschen ganz allgemein ist 
die biologische Bedeutung dieser Tierarten immer wieder ver
mittelt worden. Durch die Anordnung kamen sie und ihre Er• 
zieher oft in Gewi~sensnöte. Auch deshalb muß der Wunsch 
gciiußel't werden, daß eine ähnliche Anordnung niemals wieder 
erlassen wirJ. Wir wollen diese Tiere wieder zu den .,Tieren" 
rechnen und nicht zu Gesrhöplcn. denen der Mensch keinen Raum 
in der Landsrhaft gönnt. (240) ßN-z. 

:.\'lebt zur Ver3trentlimang beatlmmt 

Die Anträge iiber Aufnahme in die '.'laturwacht im Bezirk Halle 
können allein die Herren Kreisbeauftragten fiir "laturschutz 
rnrnehmen. Keine andere Institution ist berechtigt, unter Um
gehung der Kreisbeauftragten Anträgr entgegenzunehmen oder 
gal' Aufnahmen dul'chzufiihrcn. Sodann werden alle Aufnahmen an 
den Bezirksbeauftragten für Natursrhutz geleitet. der danach 
die Verwaltung um Bestätigung und Aushändigung des Ausweises 
mit einer Emaillemarkc bittet. (237) BN-z. 

Die Naturschutz-Gesetze, Gesetze für den Handgebrauch im :'iatur
schutz, Bd. 1. sind nach wie vor über die Firma Walter Schmidt, 
Landkartensrhmidt, Halle (Saale), Brandenburger Straße 8, für 
DM 1,65 ausschließlich Versandkosten zu erhalten. 

(238) BN-z. 

Es is t dringend erwünscht, daß der gleichnamige Aulsntz aus dem „ Natursch11t1.-Schnellbrief'' 6/1957 (233) in 

Zeitungen und Zeitschriften weite Verbreitung findet 
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